
Präambel
Humangenetik ist ein Medizin und
Biologie verbindendes Querschnitts�
fach, das spezielle Kenntnisse, Erfah�
rungen und Fähigkeiten aus beiden
Gebieten erfordert, um genetische Ur�
sachen von Krankheiten erkennen und
diagnostische und prognostische
Schlussfolgerungen ziehen zu können.
Biologen und ähnlich ausgebildete
Naturwissenschaftler sind nach Ab�
schluss eines entsprechenden Hoch�
schulstudiums besonders qualifiziert,
die zusätzlich erforderliche Sach�
kenntnis zu erwerben, um die kompli�
zierten, sich rasch methodisch fort�
entwickelnden zytogenetischen, mo�
lekularzytogenetischen, molekularge�
netischen und biochemischen Labor�
untersuchungen zur Diagnostik von
genetisch bedingten Erkrankungen
und Dispositionen durchzuführen und
die Resultate wissenschaftlich zu be�
werten.

Diese Sachkenntnis soll in einer 5�jäh�
rigen Weiterbildung in strukturierter
Form vermittelt werden. Dabei sind
die vorgeschriebenen Weiterbildungs�
inhalte und Weiterbildungszeiten Min�
destanforderungen. Die Weiterbil�
dungszeiten verlängern sich indivi�
duell, wenn Weiterbildungsinhalte in
der Mindestzeit nicht erlernt werden
können. Die Weiterbildung wird an zu�
gelassenen Weiterbildungsstätten
durchgeführt. Sie erfolgt unter Anlei�
tung durch hierzu befugte Personen
in praktischer Tätigkeit und theoreti�
scher Unterweisung sowie teilweise
durch die erfolgreiche Teilnahme an
anerkannten Fortbildungsveranstal�
tungen. Die Weiterbildung zur Fach�
humangenetikerin (GfH) / zum Fach�
humangenetiker (GfH) ist zu doku�
mentieren. Ihr Abschluss wird auf
Grund der von den Weiterbildungsbe�
fugten erstellten Zeugnisse und einer
Prüfung durch die GfH und ihre Kom�
mission für die Zuerkennung der Be�
rufsbezeichnung „Fachhumangeneti�
ker/in (GfH)“ beurteilt. Der erfolgrei�
che Abschluss der Weiterbildung wird
durch eine Anerkennungsurkunde be�
stätigt. Die verliehene Berufsbezeich�
nung ist ein Nachweis für erworbene
Kompetenz. Letztere dient der Quali�
tätssicherung der Patientenversor�
gung.

Im nachstehenden Text wird die Be�
rufsbezeichnung „Fachhumangenetiker
(GfH)“ einheitlich und neutral für „Fach�
humangenetikerin (GfH)“ und „Fachhu�
mangenetiker (GfH)“ verwendet. 

Abschnitt A: 
Bestimmungen 

§ 1 Ziel
Ziel der Weiterbildung ist der geregel�
te Erwerb festgelegter Kenntnisse, Er�
fahrungen und Fertigkeiten, um nach
Abschluss eines Hochschulstudiums
in einer Naturwissenschaft oder einer
den Naturwissenschaften eng ver�
wandten Wissenschaft (im folgenden
einheitlich als „Naturwissenschaft“
bezeichnet) besondere humangeneti�
sche Kompetenzen in der Diagnostik
genetisch bedingter Krankheiten zu
erlangen. Die Weiterbildung dient der
Sicherung der Qualität humangeneti�
scher Berufsausübung.

§ 2 Struktur
(1) Der erfolgreiche Abschluss der
Weiterbildung führt zum Erwerb der
Berufsbezeichnung „Fachhumange�
netiker (GfH)“

(2) Der erfolgreiche Abschluss der
Weiterbildung, der nach Erfüllung der
vorgeschriebenen Weiterbildungsin�
halte und �zeiten durch eine bestan�
dene Prüfung gemäß §§ 11–14 nach�
gewiesen wird, bestätigt die fachliche
Kompetenz. 

§ 3 Art, Inhalt und Dauer
(1) Mit der Weiterbildung kann erst
nach Abschluss eines naturwissen�
schaftlichen Hochschulstudiums be�
gonnen werden. Die Weiterbildung er�
folgt unter Anleitung durch zur Weiter�
bildung befugte Personen (siehe § 4)
an zugelassenen Weiterbildungsstät�
ten (siehe §5). 

(2) Tätigkeitsabschnitte, die während
der Promotionszeit abgeleistet werden
und den Anforderungen dieser Weiter�
bildungsordnung genügen, können
auf die Weiterbildung angerechnet
werden (siehe jedoch §3 Abs. 5). 

(3) Die Weiterbildung muss gründlich
und umfassend sein. Sie beinhaltet
insbesondere die Vertiefung der
Kenntnisse und Erfahrungen sowie
der Fertigkeiten zur Diagnostik von
genetisch bedingten Krankheiten ein�
schließlich der dazu gehörenden
Kenntnisse des spezifischen biologi�
schen Hintergrundes. Die Weiterbil�
dung umfasst ferner die Auswahl,
Durchführung und Bewertung von hu�
mangenetischen Labormethoden so�
wie die Interpretation, Bewertung und
Vermittlung der Ergebnisse.

(4) Dauer und Inhalt der Weiterbildung
richten sich nach den Bestimmungen
(Abschnitt A) und dem Gegenstands�
katalog (Abschnitt B) dieser Weiterbil�
dungsordnung. Die in Abschnitt B
festgelegten Weiterbildungsinhalte
und �zeiten sind Mindestanforderun�
gen. Eine Unterbrechung der Weiter�
bildung aus besonderen Gründen,
insbesondere Schwangerschaft, El�
ternzeit, Wehr� und Ersatzdienst,
Krankheit des in Weiterbildung be�
findlichen, ist möglich. Die Weiterbil�
dungszeit verlängert sich dadurch
entsprechend. Tariflicher Erholungs�
urlaub stellt keine Unterbrechung der
Weiterbildungszeit dar.

(5) Die Weiterbildung zum Fachhu�
mangenetiker (GfH) ist nur bei beruf�
licher Anstellung möglich und beträgt
bei ganztägiger Weiterbildung minde�
stens 5 Jahre.

(6) Ein Weiterbildungsabschnitt kann
nur dann angerechnet werden, wenn
die Weiterbildung mindestens die
Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit
beansprucht; die Weiterbildungszeit
verlängert sich entsprechend. 

(7) Wenn eine Fortbildungsveranstal�
tung als Teil der Weiterbildung be�
sucht werden soll, ist die vorherige
Anerkennung des jeweiligen Kurses
und dessen Leiters durch die GfH er�
forderlich. 

§ 4 Befugnis von Personen
(1) Die Weiterbildung zum Fachhu�
mangenetiker (GfH) wird unter der
verantwortlichen Leitung einer zur
Weiterbildung befugten Person an ei�
nem Hochschulinstitut für Humange�
netik, einer Hochschulabteilung für
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Ordnung für die Weiterbildung zur Fachhumangenetikerin (GfH) /
zum Fachhumangenetiker (GfH)



Humangenetik oder Medizinische Ge�
netik, oder an einer sonstigen von der
Deutschen Gesellschaft für Human�
genetik (GfH) anerkannten Einrichtung
durchgeführt. Die Befugnis kann für
die gesamte Weiterbildung oder einen
Teilbereich gewährt werden. 

(2) Die Befugnis zur Weiterbildung
kann nur erteilt werden, wenn die ver�
antwortliche Person die Berufsbe�
zeichnung Fachhumangenetiker
(GfH), Facharzt für Humangenetik
oder eine sonstige von der GfH hier�
für anerkannte qualifizierte Berufsbe�
zeichnung führt, fachlich und persön�
lich geeignet, Mitglied der GfH ist und
eine mehrjährige humangenetische
Tätigkeit nach Abschluss der entspre�
chenden eigenen Weiterbildung nach�
weisen kann. Die zur Weiterbildung
befugte Person muss umfassende
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig�
keiten auf dem Gebiet der humange�
netischen Diagnostik und der Teilbe�
reiche besitzen, für welche die Befug�
nis erteilt werden soll. Diese Qualifi�
kation soll die befugte Person befähi�
gen, eine gründliche Weiterbildung zu
vermitteln. Die Befugnis kann befristet
und mit dem Vorbehalt des Widerrufs
versehen werden. Die Weiterbildungs�
befugnis kann mehreren Personen an
einer oder mehreren Weiterbildungs�
stätten gemeinsam erteilt werden.

(3) Die befugte/n Person/en ist/sind
verpflichtet, die Weiterbildung per�
sönlich zu leiten sowie zeitlich und in�
haltlich entsprechend dieser Weiter�
bildungsordnung zu gestalten und
ferner die sachliche Richtigkeit der
Dokumentation der Tätigkeiten eines
in Weiterbildung befindlichen Natur�
wissenschaftlers gemäß § 7 festzu�
stellen.

(4) Für den Umfang der Befugnis ist
maßgebend, inwieweit die an Inhalt,
Ablauf und Zielsetzung der Weiterbil�
dung gestellten Anforderungen durch
die befugte Person im Umfeld der
personellen und materiellen Ausstat�
tung der Weiterbildungsstätte erfüllt
werden können. Die befugte Person
hat Veränderungen in Struktur und
Größe der Weiterbildungsstätte, die
für die Weiterbildung relevant sind,
unverzüglich der GfH anzuzeigen. Der
Umfang der Befugnis ist von der GfH

an Veränderungen anzupassen. Auf
Verlangen sind der GfH entsprechen�
de Auskünfte zu erteilen. 

(5) Die Befugnis wird auf Antrag von
der GfH erteilt. Die GfH führt ein Ver�
zeichnis der befugten Fachhumange�
netiker (GfH), der befugten Fachärzte
für Humangenetik oder der sonstigen
von der GfH befugten Personen und
der Weiterbildungsstätten mit Anga�
ben über den Umfang der Befugnis. 

§ 5 Zulassung als
Weiterbildungsstätte
(1) Universitäre Institute und Abteilun�
gen für Humangenetik oder Medizini�
sche Genetik sind zugelassene
Weiterbildungsstätten. Nicht�univer�
sitäre Einrichtungen (z.B. Humange�
netische Praxen und Abteilungen von
Krankenhäusern) können auf Antrag
von der GfH als Weiterbildungsstätte
zugelassen werden, sofern auch die
in § 4 genannten Voraussetzungen er�
füllt sind. Die anrechenbare Zeit der
Ausbildung in nicht�universitären Ein�
richtungen ist auf maximal zwei Jah�
re begrenzt. Dieser Weiterbildungsab�
schnitt verlängert sich entsprechend,
wenn besondere Gründe (z.B. nach
§3 Abs.4, Abs.6 oder §15) vorliegen.
(2) Eine Weiterbildungsstätte muss
folgende Voraussetzungen erfüllen: 

(a) Das diagnostische Spektrum der
Weiterbildungsstätte muss minde�
stens die in Abschnitt B geforderte
Anzahl verschiedener Indikationen/
Krankheiten/Genloci umfassen. Das
in Abschnitt B geforderte methodi�
sche Spektrum muss fest etabliert
sein und regelmäßig eingesetzt
werden. Die technische Ausstattung
und die erforderlichen Methoden
müssen den Erfordernissen der mo�
dernen diagnostischen Entwicklung
Rechnung tragen.

(b) Die Fallzahlen, die an der Weiter�
bildungsstätte innerhalb der Weiter�
bildungszeiten insgesamt bearbei�
tet werden sollen, müssen minde�
stens die in Abschnitt B geforderten
Zahlen erreichen.

(c) Es muss durch interne Lehrver�
anstaltungen sichergestellt sein,
dass die in Abschnitt B geforderten
allgemeinen theoretischen Kennt�

nisse in ausreichendem Umfang
vermittelt werden können. Die ge�
nannten Lehrveranstaltungen sind
von einer befugten Person durchzu�
führen und von ihr nachzuweisen.
Auf Antrag an die GfH kann im be�
gründeten Einzelfall auch eine ex�
terne Fortbildungsveranstaltung er�
satzweise anerkannt werden.

(d) Einer Weiterbildungsstätte, die
nicht alle Weiterbildungsinhalte
selbst vermitteln kann, wird nur eine
eingeschränkte Zulassung erteilt.

§ 6 Widerruf der Befugnis und der
Zulassung als Weiterbildungsstätte
(1) Die Befugnis zur Weiterbildung ist
ganz oder teilweise zu widerrufen,
wenn die Voraussetzungen für die Er�
teilung nicht mehr gegeben sind. Das
ist insbesondere der Fall, wenn 

(a) ein Verhalten befugter Personen
vorliegt, das ihre fachliche oder
persönliche Eignung als Weiterbil�
der ausschließt, 
(b) Tatsachen vorliegen, aus denen
sich ergibt, dass die in der Weiter�
bildungsordnung gestellten Anfor�
derungen nicht oder nicht mehr er�
füllt sind.

(2) Mit der Beendigung der Tätigkeit
einer befugten Person an der Weiter�
bildungsstätte, der Auflösung der
Weiterbildungsstätte oder des Wider�
rufs der Zulassung als Weiterbil�
dungsstätte erlischt die Befugnis zur
Weiterbildung. 

(3) Die Zulassung als Weiterbildungs�
stätte ist ganz oder teilweise zu
widerrufen, wenn die Voraussetzun�
gen gemäß § 5 Abs. 2 nicht mehr ge�
geben sind. 

§ 7 Dokumentation 
der Weiterbildung
(1) Der Beginn einer Weiterbildung
muss im Regelfall innerhalb von 6
Monaten nach Aufnahme der Weiter�
bildung bei der GfH oder der Kom�
mission für die Zuerkennung der Be�
rufsbezeichnung „Fachhumangeneti�
ker/�in (GfH)“ angezeigt werden.

(2) Der in Weiterbildung befindliche
Naturwissenschaftler hat die Ablei�
stung der vorgeschriebenen Weiterbil�
dungsinhalte in einem handschriftlich
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geführten Protokollbuch zu dokumen�
tieren und sich die sachliche Richtig�
keit der Protokolle von einer zur
Weiterbildung befugten Person (siehe
§ 4, Abs. 3) regelmäßig bestätigen zu
lassen.

(3) Die zur Weiterbildung befugte Per�
son führt mit ihrem in Weiterbildung
befindlichen Kollegen nach Abschluss
eines Weiterbildungsabschnitts, min�
destens jedoch einmal jährlich, ein
Gespräch, in welchem der Stand der
Weiterbildung von beiden beurteilt
wird und gegebenenfalls noch beste�
hende Defizite aufgezeigt werden sol�
len. Der Inhalt dieses Gesprächs ist
zu dokumentieren und dem Antrag
auf Zulassung zur Prüfung beizufü�
gen. 

§ 8 Erteilung von
Arbeitszeugnissen
(1) Die befugte Person hat dem in
Weiterbildung befindlichen Naturwis�
senschaftler über den unter ihrer Ver�
antwortung abgeleisteten Weiterbil�
dungsabschnitt ein Zeugnis auszu�
stellen, das im Einzelnen die erworbe�
nen Kenntnisse, Erfahrungen und Fer�
tigkeiten darlegt und zur Frage der
fachlichen Eignung ausführlich Stel�
lung nimmt. Das Zeugnis muss auch
genaue Angaben über den zeitlichen
Umfang von Teilzeitbeschäftigungen
und Unterbrechungen in der Weiter�
bildung enthalten. Bei Beendigung
der Weiterbildungsbefugnis einer Per�
son oder der Zulassung einer Institu�
tion ist den in Weiterbildung befind�
lichen unverzüglich ein Arbeitszeug�
nis mit den zuvor genannten Inhalten
auszustellen.

(2) Auf Antrag des in Weiterbildung
befindlichen Naturwissenschaftlers
oder auf Anforderung durch die GfH
ist grundsätzlich innerhalb von drei
Monaten von der für den Weiterbil�
dungsabschnitt befugten Person ein
Zeugnis auszustellen, das den Anfor�
derungen von § 8 Absatz 1 genügt. 

§ 9 Anerkennung gleichwertiger
Weiterbildung
Eine von dieser Weiterbildungsord�
nung abweichende Weiterbildung un�
ter Anleitung einer befugten Person
kann vollständig oder teilweise ange�
rechnet werden, wenn sie nach Um�

fang und Inhalt dieser Weiterbildung
gleichwertig ist (siehe auch §17 und
§18). Dieser Tatbestand ist durch die
GfH zu prüfen. Die Gleichwertigkeit
ist gegeben, wenn die Ziele dieser
Weiterbildungsordnung im Hinblick
auf den Erwerb der vorgeschriebenen
fachlichen Kompetenz gewahrt sind.

§ 10 Zuerkennungsverfahren
(1) Die Zuerkennung der Berufsbe�
zeichnung „Fachhumangenetiker
(GfH)“ wird auf Antrag durch den
Nachweis der fachlichen Kompetenz
nach Erfüllung der vorgeschriebenen
Mindestanforderungen und bestande�
ner Prüfung gemäß §§ 11�14 von der
GfH erteilt. 

(2) Zur Begutachtung sind dem An�
trag die folgenden Unterlagen in 6�fa�
cher Ausfertigung vorzulegen:

(a) Nachweis eines abgeschlosse�
nen Hochschulstudiums gemäß § 3
(beglaubigte Kopie des Abschluss�
zeugnisses).
(b) Eine tabellarische Auflistung der
Weiterbildungsstätten, �zeiten und
�inhalte. Der für den jeweiligen
Weiterbildungsabschnitt Befugte ist
zu nennen.
(c) Die Dokumentation der Weiter�
bildung gemäß § 7.
(d) Zeugnisse zu den Weiterbil�
dungsabschnitten und –tätigkeiten
gemäß § 8.
(e) Ein tabellarischer Lebenslauf,
der insbesondere den wissen�
schaftlichen und beruflichen Werde�
gang aufzeigt.
(f) Nachweis der Mitgliedschaft in
der GfH.

§ 11 Zulassung zur Prüfung
(1) Über die Zulassung zur Prüfung
entscheidet die Kommission für die
Zuerkennung der Berufsbezeichnung
„Fachhumangenetiker/in (GfH)" inner�
halb von 3 Monaten nach Eingang der
vollständigen Unterlagen. Die Zulas�
sung wird erteilt, wenn die Erfüllung
der zeitlichen und inhaltlichen Anfor�
derungen durch Zeugnisse und Nach�
weise einschließlich der Dokumenta�
tionen nach  §7 und §8 belegt  ist. 

(2) Die Zulassung ist mit schriftlicher
Begründung abzulehnen oder zurück�
zunehmen, wenn die Voraussetzun�

gen gemäß § 11 Abs. 1 nicht erfüllt
oder zu Unrecht als gegeben ange�
nommen worden sind. 

§ 12 Prüfungsausschuss
(1) Die Beurteilung der Zulassung zur
Prüfung und zur Durchführung der
Prüfung erfolgt durch die Kommission
für die Zuerkennung der Berufsbe�
zeichnung „Fachhumangenetiker/�in
(GfH)“. Zur Zusammensetzung der
Kommission wird auf entsprechende
Regelungen der GfH verwiesen.

(2) Zur Beratung über Widersprüche
gegen Prüfungsentscheidungen wird
gemäß § 14 Abs. 4 der Vorstand der
GfH einbezogen. 

§ 13 Prüfung
(1a) Die Prüfung erfolgt mündlich.
(1b) Der Prüfungstermin wird durch
den Vorsitzenden der Kommission für
die Zuerkennung der Berufsbezeich�
nung „Fachhumangenetiker/�in (GfH)“
festgesetzt. Die Prüfung soll in ange�
messener Frist nach der Zulassung
stattfinden. Der Kandidat ist minde�
stens vier Wochen vor dem Prüfungs�
termin schriftlich zu laden. 

(2) Die Prüfung erfolgt durch minde�
stens 2 Mitglieder der Kommission
und kann sich auf alle vorgeschriebe�
nen Weiterbildungsinhalte erstrecken.
In begründeten Fällen kann ein exter�
ner Prüfer hinzugezogen werden. Die
erworbenen Kenntnisse, Erfahrungen
und Fertigkeiten werden von der
Kommission überprüft. Die Dauer der
Prüfung beträgt mindestens 30 Minu�
ten.

(3) Die Kommission entscheidet auf
der Grundlage des Prüfungsergebnis�
ses, ob die vorgeschriebenen Kennt�
nisse, Erfahrungen und Fertigkeiten
erworben worden sind. 

(4) Bei Nichtbestehen der Prüfung be�
schließt die Kommission, ob auf
Grund der festgestellten Mängel 
· die Weiterbildungszeit zu verlängern

ist und welche inhaltlichen Anforde�
rungen hieran zu stellen sind und/
oder

· Kenntnisse, Erfahrungen und Fertig�
keiten zusätzlich bis zur Wiederho�
lungsprüfung erworben werden sol�
len und/oder 
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· die Erfüllung sonstiger Auflagen
gegenüber der GfH nachzuweisen
ist. 

(5) Die Dauer der verlängerten Weiter�
bildung beträgt mindestens 3 Mona�
te und höchstens 2 Jahre. 

(6) Wenn der Antragsteller ohne aus�
reichenden Grund der Prüfung fern�
bleibt oder sie abbricht, gilt die Prü�
fung als nicht bestanden. 

(7) Über die Prüfung ist eine Nieder�
schrift anzufertigen. 

§ 14 Mitteilung der
Prüfungsentscheidung
(1) Der Vorsitzende der Kommission
teilt dem Prüfungsteilnehmer und der
GfH das Ergebnis der Prüfung mit. 

(2) Bei Bestehen der Prüfung stellt die
GfH dem Antragsteller eine Anerken�
nungsurkunde aus. 

(3) Bei Nichtbestehen der Prüfung er�
teilt die GfH dem Antragsteller einen
schriftlichen Bescheid mit Begrün�
dung einschließlich der von der Kom�
mission beschlossenen Auflagen ge�
mäß § 13 Abs. 4 und 5 und einem
Hinweis auf die Möglichkeit des befri�
steten Widerspruchs. 

(4) Legt der Antragsteller gegen den
Bescheid Widerspruch ein, entschei�
det der Vorstand der GfH über den
Widerspruch nach Anhörung der
Kommission gemäß § 12 Abs. 2. 

§ 15 Wiederholungsprüfung
Die Prüfung kann einmal wiederholt
werden. Die Wiederholungsprüfung
kann frühestens drei Monate nach der
nicht erfolgreich abgeschlossenen
Prüfung durchgeführt werden. Für die
Wiederholungsprüfung gelten die §§
11 bis 14 entsprechend. 

§16 Rücknahme der Zuerkennung
der Berufsbezeichnung
Die Zuerkennung der Berufsbezeich�
nung „Fachhumangenetiker (GfH)“ ist
zurückzunehmen, wenn die Voraus�
setzungen der Zuerkennung nicht ge�
geben waren. Vor der Entscheidung
der GfH über die Rücknahme sind die
„Kommission für die Zuerkennung der
Berufsbezeichnung „Fachhumange�

netiker/�in (GfH)“ und der Betroffene
zu hören. 

§ 17 Weiterbildung außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland in
Mitgliedstaaten der Europäischen
Union und in anderen Vertrags$
staaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum

(1) Wer als Staatsangehöriger eines
Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder eines anderen Vertrags�
staates des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum eine
Befugnis für eine Weiterbildung zum
Fachhumangenetiker besitzt, erhält
auf Antrag das Recht zum Führen der
Bezeichnung „Fachhumangenetiker
(GfH)“, soweit die Voraussetzungen
nach dieser Weiterbildungsordnung
gegeben sind und eine entsprechen�
de Zuerkennung möglich ist. 

(2) Die von den Staatsangehörigen ei�
nes Mitgliedstaates der Europäischen
Union und der Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum in einem der anderen
Mitgliedstaaten abgeleistete Weiter�
bildung, die noch nicht zu einer ana�
logen ausländischen Bezeichnung
nach § 17 Abs. 1 geführt hat, kann
nach Maßgabe des § 9 auf die im
Geltungsbereich dieser Weiterbil�
dungsordnung vorgeschriebene
Weiterbildungszeit ganz oder teil�
weise angerechnet werden, soweit
die Voraussetzungen nach dieser
Weiterbildungsordnung gegeben sind
und die Weiterbildungszeiten und �in�
halte der nach dieser Weiterbildungs�
ordnung vorgeschriebenen Mindest�
dauer und den Mindestinhalten der
Weiterbildung entsprechen und nach�
vollziehbar dokumentiert wurden. Die
GfH trifft die Entscheidung über die
Anrechnung und die noch abzulei�
stende Weiterbildung innerhalb einer
Frist von vier Monaten ab dem Zeit�
punkt, zu dem der Antragsteller den
Antrag zusammen mit den vollständi�
gen Unterlagen und Befähigungs�
nachweisen eingereicht hat.

(3) Sofern ein Staatsangehöriger ei�
nes Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder eines anderen Vertrags�
staates des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum eine

Weiterbildung außerhalb der Europä�
ischen Union oder eines anderen Ver�
tragsstaates des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum
erworben hat, die bereits in einem an�
deren Mitglied� oder in einem ande�
ren Vertragsstaat anerkannt wurde,
sind die abgeleisteten Weiterbil�
dungszeiten und –inhalte nach Maß�
gabe des § 9 auf die in dieser Weiter�
bildungsordnung festgesetzten Wei�
terbildungszeiten und –inhalte ganz
oder teilweise anzurechnen. Dabei
sind in dem anderen Mitglied� oder in
dem anderen Vertragsstaat absolvier�
te Ausbildungsgänge und/oder die
dort erworbenen Berufserfahrungen
zu berücksichtigen. Die GfH trifft die
Entscheidung über die Anrechnung
und die noch abzuleistende Weiterbil�
dung innerhalb einer Frist von vier
Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem
der Antragsteller den Antrag zusam�
men mit den vollständigen Unterlagen
und Befähigungsnachweisen einge�
reicht hat.

§ 18 Weiterbildung außerhalb der
Mitgliedstaaten der Europäischen
Union und außerhalb der anderen
Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen
Wirtschaftsraum
Eine Weiterbildung in Staaten außer�
halb der Europäischen Union oder
außerhalb der anderen Vertragsstaa�
ten des Abkommens über den Euro�
päischen Wirtschaftsraum kann ganz
oder teilweise angerechnet werden,
wenn sie den Grundsätzen dieser
Weiterbildungsordnung entspricht
und eine Weiterbildung von minde�
stens 12 Monaten in der Bundesrepu�
blik Deutschland abgeleistet worden
ist. Gleiches gilt für die Weiterbildung
in einem Mitgliedstaat der Europäi�
schen Union oder einem anderen Ver�
tragsstaat des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum, wenn
sie von einem Naturwissenschaftler
abgeleistet wurde, der nicht Staats�
angehöriger eines Mitgliedstaates
oder eines anderen Vertragsstaates
ist. Auf das Verfahren der Anerken�
nung finden die §§ 10 bis 15 entspre�
chende Anwendung.
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§ 19 Allgemeine
Übergangsbestimmungen
Naturwissenschaftler, die sich zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Weiterbildungsordnung in einer fort�
geschrittenen Phase der Weiterbil�
dung zum Fachhumangenetiker (GfH)
befinden (3 Jahre oder länger), kön�
nen diese innerhalb einer Frist von 2
Jahren (bei halbtägiger Weiterbildung
nach Maßgabe des §3 Abs. 4 und
Abs. 6) nach den Bestimmungen der
bisher gültigen Weiterbildungsord�
nung abschließen und die Zulassung
zur Prüfung beantragen. Für alle
Weiterbildungsverträge, die weniger
als 3 Jahre seit dem Inkrafttreten die�
ser Weiterbildungsordnung bestehen,
gilt ausnahmslos diese Ordnung. Die
Anzeige nach § 7 Abs. 1 ist dann zu
beachten und sollte innerhalb einer
Frist von maximal 6 Monaten nachge�
holt werden.

§ 20 Inkrafttreten
Diese Ordnung ist am Tag nach der
Zustimmung durch die Mitglieder auf
der 16. ordentlichen Mitgliederver�
sammlung der Deutschen Gesell�
schaft für Humangenetik (Marburg,
den 3.10.2003) in Kraft getreten. Die
bisher gültige Weiterbildungsordnung
zum Fachhumangenetiker / zur Fach�
humangenetikerin (GfH) vom 18.03.
1993, die Gegenstandskataloge für
die Weiterbildungsordnung zum Fach�
humangenetiker / zur Fachhumange�
netikerin (GfH) vom 24.03.1994 sowie
die Regelung der Befugnis und des
Prüfungsverfahrens im Rahmen der
Weiterbildungsordnung für Fachhu�
mangenetikerinnen (GfH) und Fachhu�
mangenetiker (GfH) vom 15.12.2002
treten zum selben Zeitpunkt außer
Kraft.

Unter Mitarbeit von

PD Dr. Iris Bartels 
Dr. Hertraut Haas�Andela
Prof. Dr. Clemens Müller�Reible 
Dr. Gisela Raabe�Meyer
Prof. Dr. Peter Steinbach
Prof. Dr. Bernhard Weber 
(Vorsitzender der Kommission für die 
Zuerkennung der Berufsbezeichnung 
„Fachhumangenetiker/in (GfH))
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